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1. Einleitung  

1.1 Ausgangslage  

Die Gemeinde Tuggen beabsichtigt das Parkieren auf dem öffentlichen Grund  

zu regeln. Hierzu sollen ein Parkierungskonzept und ein Parkierungsreglement 

über das gesamte Gemeindegebiet erstellt werden. Die Erstellung des Parkie-

rungskonzeptes wurde im kommunalen Richtplan der Gemeinde Tuggen be-

schlossen. 

 

Laut dem Richtplantext (beschlossen am 6. Juli 2021) soll mittels einer Ge-

samtübersicht der Gemeinde ein Überblick über die Parkfeldsituation sowie die 

Bewirtschaftungssysteme geschaffen werden. Der Beschluss «4.5 Ruhender 

Verkehr» des kommunaler Richtplans besagt: «Die Gemeinde erstellt ein Par-

kierungskonzept. Darin sollen die Standorte, Angebote und deren Bewirtschaf-

tung geprüft und festgelegt werden.»  

1.2 Aufgabenstellung  

Ziel des zu erarbeitenden Parkierungskonzeptes ist die Klärung des Angebots  

und der Bewirtschaftung der einzelnen Parkierungsanlagen auf öffentlichem 

Grund. Dazu ist eine Auslegeordnung der unterschiedlichen Bewirtschaftungs-

formen wie die zeitliche Bewirtschaftung (Parkdauer) und die monetäre Bewirt-

schaftung (Gebührentarif) vorzunehmen. Bei Bedarf soll das Parkfeldangebot 

an die Parkfeldnachfrage angepasst werden. 

  

Neben dem Parkierungskonzept ist  in einem Parkierungsreglement die notwen-

dige rechtliche Grundlage zu schaffen. Darin werden im wesentlichsten die 

Grundsätze der Bewirtschaftung (zeitlich/monetär), die Regelung von Ausnah-

men und Dauerparkierung, die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit sowie die 

Verwendung der Einnahmen reglementarisch festgelegt.  

  

Regelung Parkierung 

Kommunaler Richtplan 

Angebot und Bewirtschaftung  

Rechtliche Grundlage 
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1.3 Ablauf und Verfahren  

Das Parkierungsreglement ist als gesetzliche Grundlage für die Erhebung von 

Parkgebühren den Stimmbürgern in Form eines Sachgeschäfts vorzulegen. 

Nach der beratenden Gemeindeversammlung kann die Stimmbevölkerung an 

der Urne über das Parkierungsreglement beschliessen. Das Parkierungsregle-

ment tritt nach Annahme durch die Stimmberechtigten an der Urne und mit der 

Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 

 

 
Abb. 1: Ablauf Parkierungskonzept und -Reglement 

  

Genehmigungsverfahren 

Parkierungsreglement 

Übersicht Verfahren 
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2. Grundlagen 

2.1 Laufende Projekte  

Im Rahmen der Zentrumsentwicklung Tuggen soll der Strassenraum im Dorf-

kern aufgewertet werden. Dabei soll ein Dorfplatz geschaffen und die Parkfel-

der neuorganisiert werden. Ebenso soll auf der Parzelle (KTN 625), wo sich be-

stehend das alte MZG befindet, mit dem Projekt Zentrumserweiterung Änedaa 

eine neue Überbauung entstehen. 

 

Die Projekte haben Auswirkungen auf die Lage und Anzahl der Parkfelder im 

Zentrum. Das Vorhaben wird jedoch erst nach Fertigstellung des Parkierungs-

konzeptes umgesetzt.  Die Planung ist nach aktuellem Kenntnistand (Siegerpro-

jekt Studienauftrag)  im Parkierungskonzept berücksichtigt.  (vgl. Kapitel 4.2) 

2.2 Wegleitung Agglo Obersee 

Der Verein Agglo Obersee besitzt eine Wegleitung zur Regelung der Parkplatz-

Situation mit Stand 14. August 2009. Obwohl die Empfehlung damals die Ge-

meinde Tuggen noch nicht in die Agglo Obersee miteinbezog , bietet sie eine 

richtungsweisende Grundlage für das Parkierungskonzept. 

 

Für die Tarifgestaltung teil t die Wegleitung die Gemeinden in zwei Typen ein. 

Typ 1 sind Gemeinden mit ausgeprägten Zielgebieten des Verkehrs. Der Typ 2 

betrifft Gemeinden ohne ausgeprägte Zielgebiete des Verkehrs. Die Gemeinde 

Tuggen ist eher dem Gemeindetyp 2 zuzuordnen, zu welchem folgende Tarife 

vorgeschlagen werden: 

 
Kurzparkierer bis 30 min - 

Je Stunde CHF 1.50 

5-24 h Min. CHF 7.- 

(EBP Schweiz AG, 14. August 2009) 

2.3 VSS-Norm 40 282 

Die VSS-Norm 40 282 Betrieb und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen bil-

det eine Grundlage für die zeitliche und monetäre Bewirtschaftung. 

 

Zur monetären Bewirtschaftung  weist die Norm marktübliche Gebühren für das 

Strassenparkieren und das Parkieren in Parkhäusern auf. In ländlichen Gemein-

den liegt die Gebühr nach VSS bei CHF 1.ǀ pro Stunde. Für Parkhäuser wurden 

für ländliche Gemeinden keine Gebühren ausgewiesen. 

  

Zentrumsentwicklung und 

-erweiterung 

Auswirkungen auf das 

Parkierungskonzept 

Agglo Obersee 

Tarifgestaltung  

monetäre Bewirtschaftung  
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Die Gebühren haben sich den rechtlichen Grenzen zu orientieren. Demnach darf 

für den einfachen Gemeingebrauch nur eine kostendeckende Gebühr eingeführt 

werden. Für den gesteigerten Gemeingebrauch darf die Gebühr zu Lenkungs-

zwecken erhöht werden. 

 

Die Norm weist typische Aktivitätendauer aus sowie den typischen Zeitraum 

der Aktivität, welche eine Grundlage bieten, um die zeitliche Bewirtschaftung zu 

erstellen. Durch die Festsetzung einer maximalen Parkierdauer, welche kürzer 

als die typische Zeitdauer der Aktivität ist, kann die entsprechende Benutzer-

gruppe vom bewirtschafteten Parkraumangebot ferngehalten werden . 

 

Die folgende Tabelle zeigt die typische Parkierdauer und Nutzungszeiträume 

nach VSS für Aktivitäten , welche in der Gemeinde Tuggen vorkommen. 

 

Typische Parkierdauer und Nutzungszeitraum für Aktivitäten  

Aktivität  
Typische Zeitdauer 
der Aktivität  
(Parkierdauer) 

Typische Zeiträume der Aktivität 
(Nutzungszeitraum)  

Arbeiten 

Industrie, Gewerbe 8 ƿ 10 Stunden 07:00 ƿ 17:00 

Büro 8 ƿ 10 Stunden 07:00 ƿ 17:00 

Verkauf 8 ƿ 10 Stunden 07:00 ƿ 20:30 

Einkauf 

Einzelgeschäft täglicher Bedarf 30 -90 Minuten 08:00 ƿ 20:00 

Dienstleistungen 

Post, Bank 10 ƿ 60 Minuten 09:00 ƿ 17:00 

Coiffeur 60 ƿ 90 Minuten 09:00 ƿ 17:00 

Arzt 30 ƿ 60 Minuten 08:00 ƿ 18:00 

Freizeit 

Handwerker-Znüni, Café 15 ƿ 30 Minuten 09:00 ƿ 10:00 

Restaurantbesuch 60 ƿ 90 Minuten 12:00 ƿ 14:00 und 19:00 ƿ 24:00 

Veranstaltungen, Konzert, Kino 2 ƿ 3 Stunden 18:00 ƿ 23:00 

Freizeiteinrichtungen und -parks 3 ƿ 6 Stunden 09:00 ƿ 22:00 

Tab. 1: Auszug Typische Parkierdauern und Nutzungszeitraum für Aktivitäten gemäss VSS-Norm 

40 282 

2.4 Bericht Preisüberwachung  

Die Preisüberwachung (PUE) des Eidgenössichen Departements für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung (WBF) untersuchte im Jahr 2010 die Preise der öffent-

lichen Parkgebühren. Am 7. Juli 2022 erschien der Newsletter Nr. 3/22 in wel-

chem Schwellenwerte für die Gebührenhöhe angegeben wurden. Für Strassen-

parkplätze (weiss) betragen diese 1.50 CHF/Stunde, 6.00 CHF für 4 Stunden, 

15.00 CHF für 12 Stunden und 30.00 CHF für 24 Stunden. Dies entspreche einer 

durchschnittlichen Einnahme pro Parkfeld  und Monat von 70.00 CHF. 

  

Rahmen der Gebühren 

Parkierdauer 
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2.5 Preise Elektroparkfelder  

Swisscharge stellt auf ihrer Internetseite eine Übersicht der Ladepreise (inkl. 

MWST) der wichtigsten Schweizer Roamingpartner auf. Es gibt zwei verschie-

dene Arten von Ladestationen. Die AC-Ladestation (Wechselstrom) braucht län-

gere Zeit zum Aufladen des Akkus (zwischen 2.5 und 6 Stunden, je nach Grösse 

des Akkus), schont diesen jedoch. Eine DC-Ladestation (Gleichstrom) braucht 

mit 10-20 min um einiges weniger Zeit zum Laden. Die Anschaffungspreise die-

ser Ladestation bewegt sich jedoch im fünfstelligen Bereich.  

 
Art der 
Ladestation  

AC-Ladestation  DC-Ladestation  

Stromart Wechselstrom Gleichstrom 

Ladeleistung 3-16 kWh 350 kWh 

Ladedauer 2.5 ƿ 6 h 10 ƿ 20 min 

Netzwerk  Preise AC Preise DC 

MOVE 0 ƿ 22kW: CHF 0.52/kWh 
+ CHF 1.42/h 
22 ƿ 43kW: CHF 0.52/kWh 
+ CHF 3.55h 

CHF 0.74/kWh + CHF 3.60/h 

Qmvhǃo!Spmm CHF 0.73/kWh + CHF 1.78/Ladung CHF 0.78/kWh + CHF 1.78/Ladung 

Evpass CHF 0.86/kWh CHF 0.98/kWh 

eCarUp CHF 0.66/kWh CHF 0.98/kWh 

Spannweite CHF 0.50 ƿ 0.90/kWh  (+ Standpreis) 0.70 ƿ 1.00/kWh  (+ Standpreis) 

Quelle: swisscharge.ch und monta.com 

 

Für die genauen Kosten der Ladestationen sind von den Betreibern Offerten ein-

zuholen. Ebenso ist mit den Betreibern abzuklären, ob eine Bewirtschaftung der 

Parkfelder mit Ladestation im Sinne der Parkierungskonzeptes Tuggen möglich 

ist.  

Übersicht Preise und 

Ladestation 

Erstellungskosten und 

definitive Bewirtschaftung  
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3. Analyse  

3.1 Erhebung 

Das heutige Parkfeldangebot wurde an der Begehung vom 22.09.2022 erhoben. 

Dabei wurden alle auf öffentlichem Grund liegenden Parkierungsanlagen sowie 

private Parkierungsanlagen, welche öffentlich nutzbar sind , aufgenommen. 

Parkierungsanlagen welche privat genutzt werden (als solche signalisiert  oder 

gelbe Parkfelder) wurden nicht beachtet. Aufgenommen wurde n neben der An-

zahl Parkfelder auch die Bewirtschaftungsform sowie die Ausgestaltung (Mar-

kierung, Belag, Signalisation). Die Erfassungsblätter sind im Anhang A «Parkie-

rungsanlagen im Detail» zu finden. 

3.2 Bestehendes Parkfeldangebot  

In der Gemeinde Tuggen wurden 201 Parkfelder verteilt auf 13 Parkierungsan-

lagen erfasst , welche sich in Gemeindebesitz befinden. Daneben befinden sich 

101 Parkfelder auf Privatgrund, sind aber öffentlich nutzbar. Hinzu kommen 

110 Parkfelder für Vereine, wovon bei einer Parkierungsanlage die Gemeinde 

Tuggen Miteigentümerin ist.  Sämtliche Parkierungsanlagen sind oberirdisch. 

 

Die Elektromobilität hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung 

erlebt. Immer mehr Automobilnutzende stiegen von Benzin- und Diesel- auf 

Elektroautos um. In der Gemeinde Tuggen bestehen auf der Parkierungsanlage 

Paradieswiese (Nr. 11) zwei Elektroparkfelder. Hinzu kommen vor dem Gast-

haus Löwen zwei Elektroparkfelder (Nr. 20), welche sich auf einer privaten Par-

zelle befinden, jedoch die Gemeinde erstellte und ebenfalls von ihr betrieben 

werden. 

 

Laut der VSS-Norm 40 281 sind bei grösseren Parkierungsanlagen auf je 50 

Parkfeldern ein Behindertenparkfeld anzuordnen. In der Gemeinde Tuggen be-

trifft dies lediglich die Parkierungsanlage Riedl andhalle (Nr. 1), welche mit zwei 

Behindertenparkfelder ausgestattet ist. Auf folgenden Parkierungsanlagen sind 

bestehend Behindertenparkfelder zu finden: 

 
Nr. Parkierungsanlage Anzahl 

PP 
Davon 
Behinderten-PP 

1 Riedlandhalle 67 2 

6 Gallusplatz 
(nach Umsetzung Aufwertung Dorfkern) 

14 1 

10 Kirchstrasse 12 1 

11 Paradieswiese 33 1 

Tab. 2: Behindertenparkfelder 

  

Erhebung 

Erhobene Parkierungsanlagen 

Elektroparkfelder 

Behindertenparkfelder 
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In der Gemeinde Tuggen bestehen verschiedene Parkierungsanlagen, bei wel-

chen einzelne Parkfelder für gewisse Nutzergruppen reserviert sind. Auch bei 

weiteren Parkierungsanlagen im Zentrum sind Parkfelder für Kunden der Ge-

meindeverwaltung und der Post, Angestellte der Gemeindeverwaltung oder 

Lehrpersonal reserviert. Diese sind jeweils gelb markiert und entsprechend sig-

nalisiert.  

 

Beim alten MZG sind bestehend keine Parkfelder markiert. Die asphaltierte Flä-

che ist somit ungenutzt und bietet Potenzial , um zusätzliche Parkfelder zu mar-

kieren bis eine Zentrumserweiterung umgesetzt wird . 

 

Die Gemeinde Tuggen teilt sich die Eigentümerschaft der Parkierungsanlage 

Schützenhaus Chlausen (Nr. 24) mit der Gemeinde Schmerikon. Die Parkie-

rungsanlage ist mit einer Schranke abgesperrt und somit nur den Mitgliedern 

des Schützenvereins zugänglich. Da sich die Parkierungsanlage nicht im allei-

nigen Eigentum der Gemeinde Tuggen befindet wird diese als Vereinsparkplatz 

angesehen und nicht in das vorliegende Parkierungskonzept (als Parkierungs-

anlage im Gemeindeeigentum) aufgenommen. 

3.3 Markierung  und Signalisation  

Die meisten öffentlichen Parkierungsanl agen im Besitz der Gemeinde Tuggen 

sind asphaltiert (neun Parkierungsanlagen) und mit gelben oder weissen Park-

feldern markiert . Bei drei Parkierungsanlagen sind die Parkfelder oder die ge-

samte Anlage gepflästert.  Die Parkfeldabtrennung wird hier entweder durch 

Markierung oder anders farbige Pflastersteine vorgenommen. Des Weiteren 

kommen eine unversiegelte Parkierungsanlagen vor, welche chaussiert ist 

(Kiesfläche). Auf dieser Parkierungsanlage ist eine Markierung nicht möglich. 

Eine Signalisation, welche die gewünschte Parkordnung aufzeigt , ist nicht an-

gebracht. Die Fahrzeuge können somit grundsätzlich beliebig abgestellt wer-

den. 

 

Gemäss Signalisationsverordnung sind Parkierungsanlagen mit den Signalen 

«Parkieren gestattet», «Parkieren mit Parkscheibe» oder «Parkieren gegen Ge-

bühr» zu signalisieren. In der Gemeinde Tuggen ist dies nur bei der Parkierungs-

anlage Kirchstrasse (Nr. 10) der Fall. Bei 5 weiteren Parkierungsanlagen ist ein 

Parkverbot, wobei die berechtigte Nutzergruppe ausgenommen ist, signalisiert 

(Nr. 3, 6, 7, 10, 11). Bei den restlichen acht Parkierungsanlagen fehlt eine ent-

sprechende Signalisation. 

  

Reservierung Nutzergruppen 

Altes MZG 

Parkierungsanlage 

Schützenhaus Chlausen 

Belag und Markierung 

Signalisation 
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3.4 Bestehendes Bewirtschaftungsregime  

Auf dem Gemeindegebiet Tuggen bestehen verschiedene öffentlich nutzbare 

Parkierungsanlagen auf öffentlichem und privatem Grund, welche heute bereits 

bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftungsformen sind jedoch unterschied-

lich und bilden kein einheitliches Gefüge. 

 

In der Gemeinde Tuggen gibt es bereits heute eine Form der Dauerparkkarte. 

Bestehend herrscht bei der Parkierungsanlage Paradieswiese (Nr.11) ein 

Nachtparkverbot von 01:00 ƿ 06:00 Uhr. Das Parkieren in diesem Zeitraum ist 

nur mit einer Nachtparkkarte möglich . Das Nachtparkverbot bezweckt somit die 

Ermöglichung der monetären Bewirtschaftung in der Nacht.  
 

Parkierungsanlage  Bewirtschaftungsform  

Nr. Name 

PP-
Zahl 

monetär zeitlich   

Gebühr Parkdauer Beschränkung Parkkarte  

Im Besitz der Gemeinde 

1 Riedlandhalle 67 - - - - 
2 Schulhaus Eneda 8 - - - - 
3 Feuerwehrwache 22 - - - - 
4 Entsorgungsstelle 3 - - - - 
5 Altes MZG 0 - - - - 
6 Gallusplatz 13 - - - - 
7 Alti Post 3 - Max. 15 min - - 
8 Rückseite Alti Post 4 - - - - 
9 Kirchstrasse Post 4 - Max. 30 min - - 

10 Kirchstrasse 12 - Max. 12 h - - 
11   Paradieswiese 33 

- - 

01:00 ƿ 06:00 Parkverbot 
ausgenommen 
Nachtparkkarte 

Nachtparkkarte 
5.- / Nachtkarte  

50.- / Monat  
600.- / Jahr  

12a Schulhaus Dorfhalde 10 - - - - 
12b Schulhaus Dorfhalde 12 - - - - 

13 ARA alt 10 - - - - 

 Total PP 201     

Parkierungsanlagen im Privatbesitz öffentlich genutzt  

14 Kantonalbank 8 ½ h gratis 
1 ½ = 1.- 

Jede weitere h = 1.- 
- - - 

15 Brücke Säntisstrasse 8 ½ h gratis 
1 ½ = 1.- 

Jede weitere h = 1.- 
- - - 

16 Scheibenstand Chlausen 14 - Max. 3 h - - 
17 Wigarten / Legi 10 1.- / 1h 

5.- / Tag 
- 

- - 

18 Gewerbe Tödistrasse 17 - - - - 
19 Kragplatte alte Linth 8 - - - - 
20 Gasthaus Löwen 2 - - - - 
21 Grynau 8 - - - - 

22 Kapellhof 15 - - - - 
23 Waldzufahrt Bittchälen 11 - - - - 

 Total PP 101     

Vereinsparkplätze  

24 Schützenhaus Chlausen 48 - - - - 
25 Sportplatz FC Tuggen 56 - - - - 
26 Tennisclub Tuggen 6 - - - - 

 Total PP 110     

Tab. 3: bestehendes Bewirtschaftungs regime  

Übersichtstabelle bestehendes 

Bewirtschaftungsregime  

Nachtparkkarte/  

Nachtparkverbot 
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Abb. 2: Übersichtskarte Bestand Dorfkern, Darstellung R+K 

 

Abb. 3: Übersichtskarte Bestand erweitert , Darstellung R+K  
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3.5 Heutige Problemstellung  

In der Gemeinde Tuggen fehlt ein einheitliches einfach verständliches Bewirt-

schaftungsregime. Bestehend werden lediglich drei Parkierungsanlagen im Be-

sitz der Gemeinde zeitlich bewirtschaftet. Monetär bewirtschaftet wird nur die 

Parkierungsanlage Paradieswiese (Nr. 11) und dies nur nachts. 

 

Beim Schulhaus Dorfhalde (Nr. 12) wird nach der regulären Unterrichtszeit auf 

dem Pausenplatz parkiert. Dies steht im Konflikt mit spielenden Kindern, wel-

che sich auch nach der Unterrichtszeit auf der Fläche aufhalten. Diese Konstel-

lation birgt ein grosses Sicherheitsrisiko.  

 

In der Gemeinde Tuggen stellen Bewohnende ihr Fahrzeug, wie beispielsweise 

an der Etzelstrasse, über Nacht am Rand von Siedlungstrassen ab (Laternen-

parkierung). Bei der Einführung einer monetären Bewirtschaftung der öffentli-

chen Parkierungsanlagen besteht zudem die Gefahr, dass sich der Druck auf 

die Quartierstrassen erhöht und dort vermehrt parkiert wird. Um dies zu unter-

binden, fehlt zurzeit die rechtliche Grundlage. 

 

Es konnte beobachtet werden, dass Besuchende der Aula des Schulhauses E-

neda teilweise auf den untersten Parkfeldern der Feuerwehrwache, Richtung 

Schulstrasse parkieren. Dies deutet darauf hin, dass mehr Parkfelder benötigt 

werden und vermehrt kontrolliert werden soll.  Auf dem Grundstück ist beste-

hend ein gerichtliches Parkverbot signalisiert  statt eines Parkverbots nach Sig-

nalisationsverordnung . Die Büssung von Falschparkierenden ist unter dieser 

Voraussetzung privatrechtlich geregelt und somit ein  Strafantrag bei der zu-

ständigen Behörde erforderlich. Das bedeutet, dass die Polizei nicht direkt vor 

Ort büssen kann. 

 
Abb. 4: bestehendes Parkverbotsschild Feuerwehrwache Tuggen, Foto R+K 

Unterschiedliche 

Regimevarianten 

Parkierung auf dem 

Pausenplatz  

Laternenparkierung 

Fremdparkieren 

Feuerwehrwache 
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4. Konzept 

4.1 Ziele 

Die Ziele des Parkierungskonzeptes werden in ein Hauptziel sowie in weitere 

Teilziele gegliedert. 

 

Die auf öffentlichem Grund liegenden Parkierungsanlagen sollen eine einheitli-

che, zweckmässige und einfach verständliche Bewirtschaftungsform  (mone-

tär/zeitlich)  aufweisen.  

 

Â Geordnetes Abstellen der Fahrzeuge;  

Â Benutzung der Parkfelder entsprechend ihrer Zweckbestimmung;  

Â Durchsetzung einer Bewirtschaftung, welche dem Zweck des Verursacher-

prinzips entspricht;  

Â Einführung einer Parkverbotszone und verhindern von Laternenparkierung; 

Â Keine reservierten öffentlichen  Parkfelder für spezifische Nutzergruppen 

(ausgenommen Behindertenparkfelder und E-Ladestationen); 

4.2 Änderung Parkfeldangebot  

4.2.1  Neue Parkierungsanlage altes MZG 

Bis zur Umsetzung der Zentrumserweiterung Änedaa sollen auf der freien Flä-

che des bestehenden alten MZG, acht Parkfelder markiert werden. Diese wür-

den vor allem dem Lehrpersonal und den Besuchenden der Aula des Schulhau-

ses Eneda zugutekommen. 

 
Abb. 5: Zwischenlösung altes MZG, Darstellung R+K 

  

Hauptziel 

Teilziele 

Zwischenlösung 
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Gemäss den aktuellsten vorliegenden Plänen sind für die Zentrumserweiterung 

Änedaa 13 neue oberirdische Parkfelder sowie eine Tiefgarage angedacht. Es 

kann noch keine Aussage zur Nutzungsart oder der genauen Anzahl der Park-

felder getroffen werden . Aus diesem Grund und da die Planung noch im Gange 

ist, ist eine Zuteilung in die Parkierungstypen des Konzeptes noch nicht mög-

lich. Diese sollte jedoch mit der Umsetzung des Projektes erfolgen. 

 
Abb. 6: Situationsplan mit Erdgeschoss Änedaa, bbz landschaftsarchitekten  

4.2.2  Neuanordnung Parkfelder Aufwertung Strassenraum Dorfkern  

Nach aktuellem Stand der Aufwertung des Strassenraums Dorfkern werden die 

13 Parkfelder der Parkierungsanlage Gallusplatz (Nr. 6) auf die nördliche Seite 

der Parzelle Nummer 88 verlegt. Nach heutigem Stand der Planung wird die 

Anzahl der Parkfelder beibehalten. Hinzu kommt ein Behindertenparkfeld.  

 

Ebenfalls sollen mit der Umsetzung der «Aufwertung Dorfkern» die Parkfelder 

der Parkierungsanlage «alti Post» im nördlichen Teil (Nr. 7) aufgehoben wer-

den. Im südlichen Teil (Nr. 8) werden die bestehenden Parkfelder neu angeord-

net. Insgesamt fällt nach aktuellem Stand der Planung beim Standort «alti Post» 

ein Parkfeld weg. 

 

Auf der Parzelle des Gasthaus Löwen befinden sich bestehend 10 private Park-

felder. Hinzu kommen zwei Elektroparkfelder, welche die Gemeinde auf der pri-

vaten Parzelle erstellen liess. Auch diese Parkfelder werden im Rahmen der 

«Aufwertung Dorfkern» aufgehoben bzw. verschoben. 

Nach Umsetzung 

Zentrumserweiterung 

Verschiebung 

Parkierungsanlage Gallusplatz 

Parkierungsanlage alti Post 

Private Parkfelder 
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Abb. 7: Situationsplan Dorfplatz, bbz landschaftsarchitekten  

4.2.3  Aufhebung Parkfelder Schulhaus Dorfhalde (Nr. 12b)  

Die Parkierungsanlage 12b umfasst 12 Parkfelder im hinteren Bereich des 

Schulhausgeländes. Dieser Bereich soll frei von Fahrzeugen und die Parkfelder 

aufgehoben werden. Die Zufahrt auf den Pausenhof soll dazu mit Pollern ver-

hindert werden. Die Poller sollen entfern- oder kippbar sein, um Gemeindeange-

stellten den Zugang zum Pausenhof, im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit, zu 

ermöglichen. Die 10 Parkfelder im nördlichen Teil (12a) sollen den Bedarf des 

Lehrpersonals abdecken. Die Reduktion ist hinsichtlich des grossen öffentli-

chen Parkfeldangebots in der Gemeinde Tuggen und insbesondere bei der an-

grenzenden Parkierungsanlage Paradieswiese als verträglich einzustufen.  

 
Abb. 8: Situation Aufhebung Parkfelder Schulhaus Dorfhalde, Darstellung R+K 

Aufhebung Parkfelder 
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4.2.4  Bilanz Parkfeld angebot 

Die folgende Tabelle zeigt die Bilanz der Szenarien bis und nach der Umset-

zung der Zentrumsentwicklung und -erweiterung gegenüber der bestehenden 

Situation. 

Bis Umsetzung 
Zentrums entwicklung / -erweiterung  

Nach Umsetzung 
Zentrums entwicklung / -erweiterung  

Änderung PP Änderung PP 
Davon 
Behindertenparkfelder  

Zwischenlösung altes MZG +8 Zentrumserweiterung Änedaa +13 noch offen  

Aufhebung Schulhaus Dorfhalde -12 Aufwertung Strassenraum Dorfkern -12 1 

 Aufhebung Schulhaus Dorfhalde -12  

Total Parkfelder  -4 Total Parkfelder  -1  

Abb. 9: Bilanz Parkfeldangebot 

4.2.5  Elektroparkfelder  

Es ist zu erwarten, dass die Bedeutung der E-Mobilität in Zukunft weiter steigen 

wird. Durch das Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur kann dieser Trend 

aktiv unterstützt werden. E-Ladestationen sollen auf grösseren Parkierungsan-

lagen im Zentrumsbereich von Tuggen installiert werden. 

 

Die Parkierungsanlage Gallusplatz (Nr. 6) liegt im Dorfkern. Da bei der Umset-

zung der Aufwertung des Strassenraums Dorfkern die zwei bestehenden Elekt-

roparkfelder vor dem Gasthaus Löwen dem neuen Dorfplatz weichen, soll auf 

der neuen Parkierungsanlage Gallusplatz ein Elektroparkfeld mit Ladestation 

erstellt werden. Auch auf der Parkierungsanlage Riedlandhalle (Nr. 1) besteht 

aufgrund ihrer Grösse und der regen Nutzung das Potenzial für Elektroparkfel-

der. 

4.2.6  Freigeben reservierte r Parkfelder  

Das Parkierungskonzept sieht keine reservierten Parkfelder für bestimmte Nut-

zergruppen vor (ausgenommen Behinderten- und Elektroparkfelder). Die Nut-

zung der Parkfelder gemäss ihrer Zweckbestimmung soll durch die Bewirt-

schaftung gewährleistet werden. Bestehend reservierte Parkfelder sollen weiss 

ummarkiert werden. Die Ausnahme bildet die Parkierungsanlage Feuerwehrwa-

che, da diese bei Einsätzen den Feuerwehrangehörigen zur Verfügung stehen 

muss. 

 

  

Ausgangslage 

Parkierungsanlagen mit 

Potenzial 

Ummarkierung 
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4.3 Typisierung Parkierungsanlagen  

Die auf öffentliche m Grund liegenden Parkierungsanlagen werden in drei Ty-

pen unterteilt. Die Typenzuweisung erfolgt aufgrund der Nutzungsart der Par-

kierungsanlage, welche sich mit ähnlichen Anforderungen zusammenfassen 

lassen. Je nach Typ wird die Parkierungsanlage unterschiedlich bewirtschaf-

tet. Es werden folgende drei Parkierungstypen unterschieden:  

 

Â Typ A: Dienstleistung 

Â Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtung  

Â Typ C: Freizeit / Mehrfachnutzung  

 

Parkierungsanlagen für dessen Nutzung kein grosser Zeitaufwand benötigt und 

eine geringe Anzahl an Parkfeldern aufweisen, sind dem Typ A zugeteilt . Ein 

Zeitraum von 30 min wird als ausreichend erachtet , um den Schalterbesuch zu 

tätigen oder Entsorgungen zu erledigen. 

 

Die Parkierungsanlagen des Typs B werden über den Tag von einer spezifischen 

Nutzergruppe (Lehrpersonal, Gemeindeangestellte etc.) sowie deren Kunden, 

respektive deren Besuchenden beansprucht. Ebenfalls zum Typ B gehören Par-

kierungsanlagen, welche sich zum Besuch des Dorfes, des Friedhofs oder di-

versen Erledigungen eignen. Die zeitliche Bewirtschaftung soll bei diesen Par-

kierungsanlagen keinen Zeitdruck auf die Nutzer auslösen aber dennoch das 

unerwünschte Dauerparkieren unterbinden. Mittels Dauerparkkarten soll es 

Lehrpersonal und Gemeindeangestellten ermöglicht werden, ihr Fahrzeug auf 

ausgewählten Parkierungsanlagen uneingeschränkt abstellen zu können. 

 

Dem Typ C sind Parkierungsanlagen zugeteilt, welche zur Freizeit genutzt wer-

den. Ebenfalls diesem Typ zugeteilt sind Parkierungsanlagen, welche eine 

grosse Mehrfachnutzung aufweisen . Also Parkierungsanlagen, bei welchen 

sich eine klare Zuteilung durch die Nutzung als schwierig erweist und davon 

unabhängig nutzbar sein sollen. 

 

Die Parkfelder der Feuerwehrwache bilden eine Ausnahme, da diese für Ange-

hörige der Feuerwehr bei Einsätzen frei und reserviert sein müssen. Eine Be-

wirtschaftung ist  daher nicht sinnvoll . 

 

Das Parkierungskonzept Tuggen behandelt die Parkierungsanlagen im Besitz 

der Gemeinde. Für die privaten Parkierungsanlagen, welche öffentlich nutzbar 

sind, wird deshalb lediglich eine Typenzuweisung im Kapitel 6 empfohlen. 

  

Grundsätze 

Typ A 

Typ B 

Typ C 

Ausnahmefall  

Feuerwehrwache 

Private Parkierungsanlagen 

öffentlich nutzbar 



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 0_Entwurf\ 01 Bericht\ Parkierungskonzept_Tuggen.docx 

20  

Abb. 10: Typen Parkierungsanlagen Dorfkern, Darstellung R+K 

 

 

Abb. 11: Typen Parkierungsanlagen erweitert, Darstellung R+K 

  



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 0_Entwurf\ 01 Bericht\ Parkierungskonzept_Tuggen.docx 

21  

4.4 Bewirtschaftung  

4.4.1  Zeitliche Bewirtschaftung  

Mit einer zeitlichen Bewirtschaftung kann auf die Umschlagshäufigkeit sowie 

auf die Nutzergruppen Einfluss genommen werden. Bei Parkierungsanlagen, 

welche nicht monetär bewirtschaftet werden, empfiehlt es sich eine  kurze zeit-

liche Beschränkung festzulegen.  

 

Aufgrund der vorliegenden Nutzergruppen sieht das Parkierungskonzept drei 

unterschiedliche zeitliche Beschränkungen vor: 

 
Typ Zeitlicher Bewirtschaftungstyp  Max Parkdauer 

A Kurzzeit Max. 30 min 
B Mittel  Max. 3 h 
C Langzeit unbegrenzt 

4.4.2  Monetäre Bewirtschaftung  

Für die Tarifgestaltung stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Die Gebühr 

kann progressiv, degressiv oder linear gestaltet werden. Mit einer progressiven 

Gebühr wird die Kurzzeit-Parkierung bevorzugt, das Langzeitparkieren hingegen 

unattraktiv. In der degressiven Gestaltung entsteht der gegenteilige Effekt. Die 

linearen Gebühren sind dort sinnvoll, wo keine spezielle Lenkung der Nachfrage 

erforderlich ist.  Dies trifft in der Gemeinde Tuggen aufgrund des reichhaltigen 

Angebots an Parkierungsmöglichkeiten zu. 

 

In der Gemeinde Tuggen wird empfohlen, bei Parkierungsanlagen, welche mo-

netär bewirtschaftet werden, eine lineare Gebühr anzustreben. 

 

Bei der Gestaltung der Tarife ist darauf zu achten, dass die Gebühren nur so 

hoch angelegt werden, dass sie noch in einem vernünftigen Verhältnis zur er-

haltenen Leistung steht. Die Tarifgestaltung orientiert sich an der «Wegleitung 

zur Regelung der Parkplatz-Situation» und der VSS-Norm 40 282 (vgl. Kapitel 

2.2) 

 

Basierend auf diesen Grundlagen soll für die Parkierungsanlagen des Typs B 

und C eine Gebühr zwischen CHF 0.50 ƿ CHF 1.50 erhoben werden. Die ersten 

30 min der Parkdauer ist von der Gebührenpflicht befreit. Demnach sind die 

Kurzzeitparkfelder des Typs A gebührenfrei. 

  

Grundlagen maximale 

Parkdauer 

Empfehlung maximale 

Parkdauer 

Grundlage Tarifmodelle  

Empfehlung Tarifmodell  

Grundlage Gebühren 

Empfehlung Gebühr 
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4.4.3  Dauerparkkarte 

Für Berechtigte sollen gegen Entgelt Dauerparkkarten bezogen werden können, 

mit welchen es möglich ist auf  den bewirtschafteten Parkierungsanlagen unbe-

grenzt zu parkieren. Die Entrichtung der Parkgebühr erfolgt beim Erwerb der 

Dauerparkkarte und nicht mehr vor Ort an der Parkierungsanlage. 

 

Die Dauerparkkarten werden in zwei Typen unterteilt, zu dessen Erwerb unter-

schiedliche Nutzergruppen berechtigt sind und auf unterschiedlichen Parkie-

rungsanlagen gültig sind. Für die Dauerparkkarte des Typs 2 wird eine Limitie-

rung auf ca. 20 Stück empfohlen. Die folgende Tabelle zeigt die Bestimmungen 

zu den verschiedenen Typen auf. 

 

 Dauerparkkarte Typ 1 Dauerparkkarte Typ 2 

Berechtigte 
Nutzergruppe 

Â Lehrpersonal 
Â Gemeindeangestellte  

Â Einwohner 
Â Beschäftigte in Tuggen 

Standorte 
mit Gültigkeit  

Â 1 Riedlandhalle 
Â 2 Schulhaus Eneda 
Â 5 Altes MZG 
Â 10 Kirchstrasse 
Â 11 Paradieswiese 
Â 12a Schulhaus Dorfhalde 

Â 11 Paradieswiese 

 

Für die Gebühren der Dauerparkkarte werden folgende Tarife empfohlen: 

Parkplatz  Parkhaus/Tiefgarage  

80.--/Monat   120.--/Monat  

900.--/Jahr   1'400.--/Jahr  

 

Zusätzlich soll bei der Parkierungsanlage Paradieswiese eine Tagespauschale 

zwischen 5 und 15 CHF gelten und somit eine «Tagesparkkarte» lösbar sein. 

4.4.4  Nachtparkverbot  

Das Parkierungskonzept Tuggen sieht eine durchgehend monetäre Bewirt-

schaftung vor, weshalb das Nachtparkverbot der Parkierungsanlage Paradies-

wiese (Nr. 11) nicht mehr zweckmässig ist.  

 

Für die Parkierungsanlagen Paradieswiese (Nr. 11) soll das bestehende 

Nachtparkverbot  aufgehoben werden. 

4.4.5  Elektroparkfelder  

Elektroparkfelder sollen, wie andere Parkfelder gemäss ihrer Konzepteintei-

lung bewirtschaftet werden.  

  

Grundlage Dauerparkkarte 

Empfehlung Dauerparkkarte 

bestehendes Nachtparkverbot 

Empfehlung Nachtparkverbot 
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4.4.6  Verwendungszweck der Einnahmen 

Die Einnahmen aus den Parkgebühren sollen in erster Linie der Deckung der 

Kosten für den Betrieb, Unterhalt und Bau von Parkierungsanlagen (Parkhäuser 

und Tiefgaragen inbegriffen) dienen. Ebenfalls soll der Aufwand für die Kon-

trolle der geregelten Parkierung und Ahndung von Falschparkern durch die Ein-

nahmen finanziert werden. Sind die vorgehend genannten Kosten der Parkie-

rungsanlagen gedeckt, soll bei einem vorhandenen Überschuss die restlichen 

finanziellen Mittel in eine Spezialfinanzierung fliessen. Diese Spezialfinanzie-

rung soll mit erster Priorität für die Verwirklichung von Massnahmen zur Ver-

kehrsberuhigung und in zweiter Priorität von Massnahmen zur Förderung der 

Fussgänger, Velo- und des öffentlichen Verkehrs dienen. 

4.4.7  Übersicht Bewirtschaftung skonzept 

Parkierungsanlage  Bewirtschaftungsform  

Nr. Name Typ 

monetär zeitlich  

Parkkarte  Gebühr Parkdauer 

Im Besitz der Gemeinde 

1 Riedlandhalle 
C 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
unbegrenzt Typ 1 

2 Schulhaus Eneda 
B 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
Max. 3 h Typ 1 

3 Feuerwehrwache - - - - 
4 Entsorgungsstelle A gebührenfrei Max. 30 min - 

5 Altes MZG 
B 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
Max. 3 h Typ 1 

6 Gallusplatz 
B 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
Max. 3 h - 

7 Alti Post 
B 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
Max. 3 h 

- 

8 Rückseite Alti Post 
B 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
Max. 3 h 

- 

9 Kirchstrasse Post A gebührenfrei Max. 30 min - 

10 Kirchstrasse 
B 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
Max. 3 h 

Typ 1 

11 Paradieswiese C 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
unbegrenzt 

Typ 1 & 2 

12a Schulhaus Dorfhalde 
B 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
Max. 3 h Typ 1 

12b Schulhaus Dorfhalde - Aufhebung Aufhebung Aufhebung 

13 ARA alt 
C 30min gebührenfrei 

CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
unbegrenzt - 

Tab. 4: neue Bewirtschaftung Parkierungsanlagen  
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Abb. 12: Bewirtschaftung Dorfkern, Darstellung R+K 

 

 
Abb. 13: Bewirtschaftung erweitert, Darstellung R+K 
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4.1 Parkverbotszone  

Durch die Einführung der Bewirtschaftung der öffentlichen Parkfelder der Ge-

meinde besteht die Gefahr, dass die Laternenparkierung zunimmt . Um dies zu 

verhindern, soll mit  der Einführung einer monetären Bewirtschaftung, eine Park-

verbotszone innerhalb des Siedlungsgebietes eingeführt werden. Dadurch wird 

das Parkieren auf der Fahrbahn auf sämtlichen öffentlich zugänglichen Stras-

sen verboten, ausser es sind Parkfelder markiert oder signalisiert. Um die Park-

verbotszone einzuführen, soll bei den Eingängen zum Siedlungsgebiet die Sig-

nalisation  «Zone Parkieren verboten (2.59.1)» und auf der Rückseite die Signa-

lisation «Ende Zone Parkieren verboten (2.59.2)» angebracht werden. 

 
Abb. 14: Signalisationsstandorte Parkverbotszone  

4.2 Weitere Massnahmen 

Den Gemeindeangestellten sollte es im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit mög-

lich sein, unbegrenzt und kostenfrei auf den Parkierungsanlagen zu parkieren. 

Diese Ausnahme gilt nur für die offiziellen Fahrzeuge der Gemeinde Tuggen. Im 

Parkierungsreglement soll dafür die rechtliche Grundlage geschaffen werden. 

 

Zur Thematik Camping gibt es bestehend keine Regelung. Dieses soll in Zukunft 

im Parkierungsreglement behandelt werden. Grundsätzlich soll das Campieren 

in Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Fahrnisbauten oder dergleichen auf öf-

fentlichem Grund verboten werden. 

 

Gegen die Fremdparkierung auf den Parkfeldern der Feuerwehrwache, sollen 

vermehrt Kontrollen durchgeführt werden.  Damit die Polizei direkt vor Ort Büs-

sen kann, ist die Parkieren Verboten Signalisation, im Signalisationsplan neu zu 

verfügen. Zusätzlich wird empfohlen, eine Zusatztafel mit einem Ab-

schleppsymbol anzubringen. Dadurch sollen Personen, welche ihr Fahrzeug 

rechtswidrig abstellen, stärker abgeschreckt werden.   

Einführung Parkverbotszone 

Ausnahme für Fahrzeuge der 

Gemeinde Tuggen 

Campieren 

Signalisation Feuerwehrwache 
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5. Umsetzung 

5.1 Signalisation und Markierung  

Je nach Bewirtschaftungsform muss die Parkierungsanlage dementsprechend 

signalisiert werden. Die Signalisation hat gemäss Signalisationsverordnung 

(SSV) zu erfolgen. Sämtliche Parkierungsanlagen auf öffentlichem Grund müs-

sen eine Signalisation aufweisen.  

 

Sämtliche Parkfelder, welche der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, sind 

grundsätzlich weiss zu markieren. Wenn in sachlich begründeten Fällen der 

Parkraum einer bestimmten Nutzergruppe und nicht der gesamten Öffentlich-

keit zur Verfügung stehen soll, so sind die Parkfelder gelb zu markieren. Für 

Behinderten- oder Elektroparkfelder (mit Ladestation) ist dies beispielsweise 

möglich . 

 

In der Gemeinde Tuggen werden die Parkfelder auf öffentlichem Grund, wel-

che öffentlich zur Verfügung stehen, weiss markiert. Die Behindertenparkfel-

der sind gelb zu markieren und dementsprechend zu kennzeichnen. Folgende 

Signalisationen und Markierungen kommen zur Anwendung.  

 
Konzept-
einteilung 

Bewirtschaftung  Signale Bemerkungen 

Zeitlich  Monetär   

Typ A Ja Nein 

 

Signal 4.18 (nach SSV) «Parkie-
ren mit Parkscheibe» mit Zeitan-
gabe auf Zusatztafel  

Typ B  Ja Ja 

 

Signal 4.20 (nach SSV) «Parkie-
ren gegen Gebühr» mit Zeitan-
gabe auf Zusatztafel  (je nach 
Standard auf Zusatztafel Dauer-
parkkarte gestattet ) 

Typ C Nein Ja 

 

Signal 4.20 (nach SSV) «Parkie-
ren gegen Gebühr» (je nach 
Standort auf Zusatztafel Dauer-
parkkarte gestatte t) 

Tab. 5: Signale nach Parkierungstypen  

Signalisation 

Markierung 

Übersicht 

max. 30 min 

max. 3h 
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5.1.1  Ausgestaltung  

Um die bestehenden Parkfelder zu bewirtschaften und einheitlich zu gestalten, 

müssen neue Signalisationen und Parkuhren montiert werden. Für die Umset-

zung und Einführung der monetären Bewirtschaftung auf Parkierungsanlagen 

im Gemeindeeigentum sind zehn Parkuhren notwendig. Zudem müssen bei den 

Parkierungsanlagen 13 Signalisationen, teilweise mit Zusatztafeln gemäss Ka-

pitel 5.1 angebracht werden. Nach Beschlussfassung des Parkierungskonzep-

tes durch den Gemeinderat soll ein detaillierter Signalisations - und Markie-

rungsplan erstellt werden. In dessen Rahmen soll auch geprüft werden, ob an 

peripheren Standorten eine Parkuhr zweckmässig ist oder ob die Gebührener-

hebung nur mittels Apps angeboten wird. 

 
Massnahmen im Bestand Anzahl 

Signalisation  

Parkieren mit Parkscheibe (4.18) 
mit Zusatztafel  

2 

Parkieren gegen Gebühr (4.20)  10 

Zusatztafeln  8 

Parkieren verboten (2.50) 1 

Parkuhren  10 

Markierung  
Neu-/ Ummarkieren Parkfelder 
(weiss) 

40 

Tab. 6: vorläufige Bilanz Massnahmen 

5.2 Bewirtschaftung  

5.2.1  Gesetzliche Grundlage  

Die Gemeinde Tuggen besitzt aktuell keine rechtliche Grundlage, welche die Be-

nützungsgebühren für das Parkieren auf öffentlichen Parkierungsanlagen re-

gelt. Die Gemeinde Tuggen beabsichtigt die Einführung eines Parkierungsreg-

lements. Dieses wird zusammen mit dem vorliegenden Parkierungskonzept er-

arbeitet. Darin wird unter anderem die Bandbreite einer monetären Bewirtschaf-

tung geregelt. Das Reglement muss an der Urnenabstimmung beschlossen 

werden. 

5.2.2  Bezahlsysteme  

Die Parkierungsgebühr kann über verschiedene Bezahlsysteme abgerechnet 

werden. Nebst den gängigen Systemen (Parkuhr, Parkscheibe) gibt es immer 

mehr alternative Bezahlsysteme. Ein modernes System ist die Bezahlung per 

App. Dafür gibt es bereits verschiedene Apps, welche in anderen Gemeinden 

und Städten im Einsatz stehen. Die häufigsten verwendeten Apps sind dabei 

«Parkingpay», «Easypark» und «Twint». Dabei kann die Parkgebühr bargeldlos 

über das Mobiltelefon bezahlt werden. Trotz der neuen Systeme soll grundsätz-

lich auf Parkuhren nicht verzichtet werden, da diverse Personen immer noch 

mit Bargeld zahlen. Bei nebeneinanderliegenden Parkierungsanlagen ist eine 

kombinierte Parkuhr jedoch zweckmässig . Sämtliche Parkierungsanlagen sol-

len mit digitalen Bezahlsystemen ausgestattet werden.  

Bilanz Massnahmen 

Parkierungsreglement 
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6. Öffentliche Parkierungsanlage n im Privatbesitz  

In der Gemeinde Tuggen liegen diverse öffentlich nutzbare Parkierungsanlagen 

auf privatem Grund. Um zu verhindern, dass Fahrzeuglenkende aufgrund der 

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkierungsanlagen auf die privaten Parkie-

rungsanlagen ausweichen, ist es sinnvoll, mit den Grundeigentümern das Ge-

spräch zu suchen. Somit haben die Grundeigentümer die Möglichkeit, ihre Par-

kierungsanlagen ebenfalls zu bewirtschaften. Dabei wird empfohlen, dass die 

Parkierungsanlagen zeitlich oder monetär, abgestimmt auf das Parkierungs-

konzept der Gemeinde, bewirtschaftet werden.  

 

In Tabelle 7 werden die öffentlichen Parkierungsanlagen im Privatbesitz aufge-

listet und der gemäss Parkierungskonzept empfohlenen Typisierung zugewie-

sen. In Tabelle 8 sind die Eigentümer der Parkierungsanlagen zu finden. Die 

Umsetzung ist mit den Privatbesitzern zu diskutieren.  

 
Nr.  Parkierungsanlage  Empfohlene  

Typisierung  
Anzahl PP  Empfohlene Änderung  

14 Kantonalbank Typ A 8 PP  - 

15 Brücke Säntisstrasse Typ B 8 PP  - 

16 Scheibenstand Chlausen Typ C Ca. 14 PP  Einführung monetäre Bewirtschaftung  

17 Wigarten / Legi  Typ C ca. 10 PP Anpassung Tarife 
(aufgrund Auslastung nicht zwingend notwendig)  

18 Gewerbe Tödistrasse  Typ A 17 PP  Einführung zeitliche Beschränkung 

19 Kragplatte alte Linth  Typ A 8 PP  Einführung zeitliche Beschränkung um Fremdpar-
kierung zu verhindern  

20 Gasthaus Löwen  Typ B 2 PP  Einführung zeitliche Beschränkung und monetäre 
Bewirtschaftung  

21 Grynau Typ C Ca. 8 PP  Einführung monetäre Bewirtschaftung  

22 Kapellhof Typ C Ca. 14 PP  Einführung monetäre Bewirtschaftung  

23 Waldzufahrt Bittchälen Typ C Ca. 11 PP Einführung monetäre Bewirtschaftung  

24 Schützenaus Chlausen Typ C Ca. 48 PP Einführung monetäre Bewirtschaftung , 
Öffnung der Parkierungsanlage 

25 FC Tuggen Typ C Ca. 56 PP Einführung monetäre Bewirtschaftung  

26 Tennisclub Typ C Ca. 6 PP Einführung monetäre Bewirtschaftung  

Tab. 7: öffentliche Parkierungsanlagen im Privatbesitz  

Nr.  Parkierungsanlage  Eigentümer  

14 Kantonalbank Schwyzer Kantonalbank 

15 Brücke Säntisstrasse Schwyzer Kantonalbank, Bamer Alice, 
Heibling-Janser Yvette, Janser Remo 

16 Scheibenstand Chlausen Genossame Tuggen 

17 Wigarten / Legi  Genossame Hohleneich 

18 Gewerbe Tödistrasse  Heibling-Janser Yvette, Janser Remo 

19 Kragplatte alte Linth  Bezirk March, Linthebene-Melioration  

20 Gasthaus Löwen  HSL Invest AG 

21 Grynau Linthebene-Melioration  

22 Kapellhof Genossame Tuggen 

23 Waldzufahrt Bittchälen Genossame Tuggen 

24 Schützenhaus Chlausen Gemeinde Tuggen/Gemeinde Schmerikon 

25 FC Tuggen Genossame Tuggen 

26 Tennisclub Genossame Tuggen 

Tab. 8: Eigentümer der öffentliche n Parkierungsanlagen im Privatbesitz 

  

Einbezug ins 

Parkierungskonzept 

Übersicht 
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Anhang: Parkierungsanlagen im Detail  

Parkierungsanlagen im Besitz der Gemeinde 

  



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 0_Entwurf\ 01 Bericht\ Parkierungskonzept_Tuggen.docx 

30  

Parkierungsanlage Riedlandhalle  Nr. 1 

Bestand Anzahl Parkfelder:  

Behindertenparkfelder: 

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

67 PP 

2 

Keine Bewirtschaftung  

Keine 

Pflästerung 

Pflastersteine   

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Grundstück Eigentum Genossame Tuggen belastet mit Selbst-
Recht.Baurecht Nr. (10311) Gemeinde Tuggen 

Â Teilweise Dauerparkierung von Anwohnern 

Nutzer 
Â Sportvereine 

Â Besuchende Veranstaltungen / Sportanlässe  

Â Lehrpersonal 

Konzepteinteilung  
 

Typ C: Freizeit / Mehrfachnutzung  

Massnahmen 
Bewirtschaftung  

Â Zeitlich unbegrenzt 

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 

Â Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Weiteres 

Â Bereitstellung Elektroparkfelder 

Nr. 1 
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Parkierungsanlage Schulhaus Eneda Nr. 2  

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

8 PP  

Keine 

Keine Bewirtschaftung  

Parkverbot ausgenommen Lehrer 

Asphalt 

Gelb   

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Lehrer parkieren teilweise bei Riedlandhalle 

Â Aula-Benutzende parkieren vereinzelt auf Parkfelder der Feuerwehr-
wache 

Nutzer Â Lehrpersonal 

Â Benutzende Aula 

Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Massnahmen Bewirtschaftung  

Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 3 h  

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 

Â Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel max. 3 h, Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Weiteres 

Â Ummarkierung zu weissen Parkfeldern 

Nr. 2 
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Parkierungsanlage Feuerwehrwache Nr. 3 

Bestand Anzahl Parkfelder:  

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

22 PP 

Keine 

Keine Bewirtschaftung  

Parkverbot ausgenommen Angehörige der 
Feuerwehr und Gemeindepersonal 

Fahrbahn: Asphalt / PP: Pflästerung 

Gelb  

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Aula-Benutzende parkieren vereinzelt auf Parkfelder 

Nutzer Â Angehörige der Feuerwehr 

Â Gemeindepersonal  

Konzepteinteilung  

 

Ausnahmefall  

Massnahmen Signalisation  
Â Signalisation Parkieren verboten (2.50) 
Â Anbringen Zusatztafel mit Abschleppsymbol  

Nr. 3 
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Parkierungsanlage Entsorgungsstelle  Nr. 4 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

3 PP 

Keine 

Keine 

Keine 

Asphalt 

Gelb 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  - 

Nutzer Â Benutzende Entsorgungsstelle 

Konzepteinteilung  

 

Typ A: Dienstleistung  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 30 min  

Â gebührenfrei 
 

Signalisation  
Â Parkieren mit Parkscheibe 

Â Zusatztafel max. 30 min 
 

Weiteres 
Â Ummarkierung zu weissen Parkfeldern 

Nr. 4 
3 
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Parkierungsanlage Altes MZG Nr. 5 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

Keine 

Keine 

Keine 

Keine 

Asphalt 

Verblichen oder entfernt 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Bestehend nicht als Parkierungsanlage genutzt 

Â Im Perimeter der Planung Zentrumserweiterung Änedaa 

Nutzer - 

Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 3 h  

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 

Â Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel max. 3 h, Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Weiteres 
Â Markierung von 8 Parkfeldern 

Nr. 5 
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Parkierungsanlage Gallusplatz  Nr. 6 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

13 PP 

Keine 

Keine 

Verbotsschild für unberechtigte, berechtigt 
sind Gäste des Gasthauses Löwen 

Asphalt 

Gelb 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Laut Signalisation nur für Besucher Gasthaus Löwen 

Â Im Perimeter der Planung Aufwertung Strassenraum Dorfkern 

Nutzer Bestehend: 

Â Gäste Gasthaus Löwen 

Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 3 h  

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel max. 3 h 
 
Weiteres 
Â Ummarkierung zu weissen Parkfeldern 

Nr. 6 
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Parkierungsanlage Alti Post  Nr. 7 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 
 
 

Belag: 

Markierung: 

3 PP  

Keine 

zeitlich 

Verbotsschild für unberechtigte, berechtigt 
sind Kunden der Poststelle Tuggen während 
max. 15 min 

Asphalt 

Gelb 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Markierung in schlechtem Zustand   

Â Post nicht mehr in Betrieb / Leerstand  (Signalisation nicht aktuell ) 

Â Im Perimeter der Planung Aufwertung Strassenraum Dorfkern 

Nutzer Â Besuchende Friedhof 

Â Besuchende Zentrum (Restaurant, Dienstleistung etc.)  

Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 3 h  

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel max. 3 h 
 

Weiteres 

Â Ummarkierung zu weissen Parkfeldern 

Nr. 7 
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Parkierungsanlage Rückseite Alti Post  Nr. 8 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

ca. 4 PP 

Keine 

Keine 

Keine 

Kiesfläche 

Keine 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Wird bestehend von den Angestellten des Gasthaus Löwen genutzt 

Â Im Perimeter der Planung Aufwertung Strassenraum Dorfkern 

Nutzer Bestehend: 

Â Personal Gasthaus Löwen 

Zukünftig : 

Â Verschiebung 

Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 3 h  

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 

 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Signalisation der Parkierungsanordnung 

Nr. 8 
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Parkierungsanlage Kirchstrasse Post  Nr. 9 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

4 PP  

Keine 

zeitlich 

Gemeinde- und Postkunden max. 30 min 
(Parkverbot) 

Asphalt 

Gelb 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Markierung in mässigem Zustand  

Nutzer Â Gemeindekunden 

Â Postkunden 

Konzepteinteilung  

 

Typ A: Dienstleistung  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 30 min  

Â gebührenfrei 
 

Signalisation  
Â Parkieren mit Parkscheibe, Zusatztafel max. 30 min 
 

Weiteres 
Â Ummarkierung zu weissen Parkfeldern 

Nr. 9 
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Parkierungsanlage Kirchstrasse  Nr. 10 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

12 PP  

1 

zeitlich 

Gelb: Parkverbot ausgenommen Gemeinde-
angestellte / Weiss: Max. 12 h 

Asphalt 

4 PP Gelb / 8 PP Weiss 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  - 

Nutzer Â Gemeindeangestellte 

Â Besuchende Zentrum, Gemeindeverwaltung, Kirche, Schule, etc. 

Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 3 h  

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 

Â Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel max. 3 h, Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Weiteres 

Â Ummarkierung 3 gelbe Parkfelder zu weissen Parkfeldern 

Nr. 10 
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Parkierungsanlage Paradieswiese Nr. 11 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  
 
 

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

33 PP 

1 

5.- / Nachtparkkarte  
50.- / Monat  
600.- / Jahr  

01:00 ƿ 06:00 Parkverbot ausgenommen 
Nachtparkkarte, gute und klare Signalisation 

Asphalt 

Weiss 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â 2 Elektroparkfelder 

Nutzer Â Gemeindekunden 

Â Besuchende Zentrum, Gemeindeverwaltung, Kirche, Schule etc. 

Konzepteinteilung  
 

Typ C: Freizeit / Mehrfachnutzung  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitlich unbegrenzt 

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 

Â Dauerparkkarte Typ 1 & 2 gestattet  
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel Dauerparkkarte Typ 1 & 2 gestattet  

Nr. 11 
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Parkierungsanlage Schulhaus Dorfhalde  Nr. 12a 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

10PP  

Keine 

Keine 

Allgemeines Fahrverbot 20:00 ƿ 07:00 

Pflästerung 

Pflastersteine  

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Werden bei Beerdigungen von Besuchenden des Friedhofs genutzt 

Nutzer Â Lehrpersonal 

Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Massnahmen Bewirtschaftung  
Â Zeitliche Bewirtschaftung max. 3 h  

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 

Â Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 
Â Zusatztafel max. 3 h, Dauerparkkarte Typ 1 gestattet  

Nr. 12a 
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Parkierungsanlage Schulhaus Dorfhalde  Nr. 12b 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

12PP  

Keine 

Keine 

Allgemeines Fahrverbot 20:00 ƿ 07:00 

Pflästerung 

Pflastersteine  

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Werden bei Beerdigungen von Besuchenden des Friedhofs genutzt: 
Â Konflikt PP auf Pausenhof und spielenden Kindern 

Nutzer Â Lehrpersonal 

Konzepteinteilung  
 

Aufhebung  

Massnahmen Â Parkfelder aufheben 
Â Zugang zum Pausenhof mit entfern- oder kippbaren Pollern absper-

ren 

Nr. 12b 
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Parkierungsanlage ARA Alt Nr. 13 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

10PP  

Keine 

Keine 

Keine 

Asphalt 

Weiss 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  - 

Nutzer Â Naherholende 

Konzepteinteilung  
 

Typ C: Freizeit / Mehrfachnutzung  

Massnahmen Bewirtschaftung  

Â Zeitlich unbegrenzt 

Â 30min gebührenfrei 
CHF 0.50 ƿ 1.50 / h 
 

Signalisation  
Â Parkieren gegen Gebühr 

Nr. 13 
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Private Parkierungsanlagen öffentlich genutzt (bewirtschaftet ): 

 

  

Parkierungsanlage Kantonalbank (Schwyzer Kantonalbank)  Nr. 14 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  
 
 

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

8 PP 

Keine 

½ h gratis 
1 ½ h = 1.- 
Jede weitere h = 1.- 

Parkverbot, Berechtigt sind Benutzer gegen 
Entrichtung einer Bewirtschaftungsgebühr  

Pflästerung 

Pflastersteine 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  - 

Nutzer Â Kunden Einkauf (Bäcker) 

Â Kunden Dienstleistung (Bank, Coiffeur etc.) 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ A: Dienstleistung  

Nr. 14 
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Parkierungsanlage Brücke Säntisstrasse (diverse)  Nr. 15 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  
 
 

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

8 PP 

Keine 

½ h gratis 
1 ½ h = 1.- 
Jede weitere h = 1.- 

Parkverbot, Berechtigt sind Benutzer gegen 
Entrichtung einer Bewirtschaftungsgebühr  

Asphalt 

Weiss 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Markierung in schlechtem Zustand  

Â Eigentum: Bamer Alice, Schwyzer Kantonalbank, Heibling-Janser 
Yvette, Janser Remo 

Nutzer Â Kunden Einkauf (Bäcker) 

Â Kunden Dienstleistung (Bank, Coiffeur etc.) 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Nr. 15 



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 0_Entwurf\ 01 Bericht\ Parkierungskonzept_Tuggen.docx 
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Parkierungsanlage Scheibenstand Chlausen (Genossame Tuggen) Nr. 16 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

Ca. 14 PP 

Keine 

zeitlich 

Max. 3 h, und Nutzergruppen 

Kiesfläche 

Keine 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Dauerparkierer, Übernachtungen/Camper, Park & Ride 

Nutzer Â Tagesausflügler 

Â Waldspielgruppen 

Â Besuchende Festung Grynau 

Â Pilger Jakobsweg/Stationen - und Kreuzweg 

Â Naherholende 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ C: Freizeit / Mehrfachnutzung  

Nr. 16 



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 0_Entwurf\ 01 Bericht\ Parkierungskonzept_Tuggen.docx 
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Parkierungsanlage Wigarten / Legi (Genossame Hohleneich)  Nr. 17 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  
 

Signalisation: 
 

Belag: 

Markierung: 

Ca. 10 PP 

Keine 

1 h = 1.- 
1 Tag = 5.- 

Parkverbot, Berechtigt sind Benutzer gegen 
Entrichtung einer Bewirtschaftungsgebühr  

Kiesfläche 

Keine 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Monats - oder Jahreskarte erhältlich  

Nutzer Â Naherholende 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ C: Freizeit / Mehrfachnutzung  

Nr. 17 



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 
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Private Parkierungsanlagen öffentlich genutzt (nicht bewirtschaftet ): 

 

  

Parkierungsanlage Gewerbe Tödistrasse  (diverse)  Nr. 18 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

17 PP 

Keine 

Keine 

Keine 

Pflästerung 

Pflastersteine 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Eigentum: Heibling-Janser Yvette / Janser Remo 

Nutzer Â Kunden Einkauf (Bäcker) 

Â Kunden Dienstleistung (Bank, Coiffeur etc.) 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ A: Dienstleistung  

Nr. 18 



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 0_Entwurf\ 01 Bericht\ Parkierungskonzept_Tuggen.docx 
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Parkierungsanlage Kragplatte, Alte Linth  
(Bezirk March/Linthebene -Melioration)  

Nr. 19 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 
 
 

Belag: 

Markierung: 

8 PP 

Keine 

Keine 

Parkverbot: Berechtigt sind Personen sei-
tens des Bezirks March im Rahmen der Aus-
übung ihrer Arbeiten (Seite Alt Linth) 

Asphalt 

Weiss 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  - 

Nutzer Â Bezirk March 

Â Kunden Volg 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ A: Dienstleistung  

Nr. 19 



Parkierungskonzept Tuggen 

X:\ RP\ 481 Tuggen\ 24 Parkierungskonzept und Reglement\ 13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\ 0_Entwurf\ 01 Bericht\ Parkierungskonzept_Tuggen.docx 
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Parkierungsanlage Gasthaus Löwen (HSL Invest AG) Nr. 20 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

2 PP  

Keine 

Keine 

Keine 

Asphalt 

Gelb 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen Â 2 Elektroparkfelder von Gemeinde Tuggen erstellt und betrieben 

Â Die restliche 10 Parkfelder auf der Parzelle sind im Privatbesitz des 
Gasthaus Löwen 

Nutzer Â Besucher Gasthaus Löwen 

Â Besucher Dorfkern 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ B: Besuch Zentrum / öff. Einrichtungen  

Nr. 20 



Parkierungskonzept Tuggen 
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Parkierungsan lage Grynau (Linthebene-Melioration)  Nr. 21 

Bestand Anzahl Parkfelder: 

Behindertenparkfelder:  

Bewirtschaftung:  

Signalisation: 

Belag: 

Markierung: 

Ca. 8 PP 

Keine 

Keine 

Keine 

Kies 

Keine 

  
 

 

Probleme / Bemerkungen  Â Teilweise durch Linthpflege genutzt  

Nutzer Â Naherholende 

Empfohlene 
Konzepteinteilung  
 

Typ C: Freizeit / Mehrfachnutzung  

Nr. 21 


